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ABRECHNUNGSHILFE  
FÜR MEDIZINISCHE 
CANNABISBLÜTEN

Für pharmazeutisches 
Fachpersonal
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Die Cannamedical® Pharma GmbH ist seit 2016 vertrauens- 
voller und erfahrener Partner für zahlreiche Ärzte und 
Apotheker und bietet pharmazeutische, GMP-zertifizierte 
und unbestrahlte medizinische Cannabisblüten sowie reines 
Cannabidiol-Isolat zur Herstellung von Öligen Lösungen 
nach NRF 22.10. in Deutschland an. 

Für eine individuelle Therapie mit Medizinalcannabis stellt 
Cannamedical für Ihre Patienten ein umfangreiches und 
qualitätsstarkes Produktportfolio zur Verfügung. Die Pro-
duktsorten Cannamedical Indica, Cannamedical Sativa, 
Cannamedical Hybrid sowie Cannamedical CBD sind in 
unterschiedlichen Wirkkategorien erhältlich und somit auf 
die Bedürfnisse Ihrer Patienten abgestimmt.

Die Inhalte dieser Broschüre sollen Sie in Ihrem pharma-
zeutischen Alltag mit Medizinalcannabis unterstützen und 
Ihnen bei der korrekten Abrechnung der Präparate behilflich 
sein.
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1.   Angabe der Sorte
Aufgrund des unterschiedlichen Wirkstoffgehaltes der 
Vielfalt an verschiedenen Varietäten muss die genaue 
Sorte/der Produktname (z. B. „Cannamedical Hybrid light“) 
angegeben werden. Es besteht auch die Möglichkeit der 
parallelen Verordnung verschiedener Cannabissorten auf 
einem BtM-Rezept.

2.   Angabe der NRF-Vorschrift
Auf dem Rezept sollte die Rezepturvorschrift (NRF) angegeben 
sein, nach welcher das Arzneimittel zubereitet werden soll. 

Falls keine NRF-Vorschrift angegeben wird oder bei einer 
entsprechenden Anweisung, erfolgt die Abgabe der Cannabis-
blüten in unverändertem Zustand („unzerkleinert“).
NRF 22.12.: Cannabisblüten zur Inhalation nach Verdampfung
NRF 22.13.: Cannabisblüten in Einzeldosen zur Inhalation  
nach Verdampfung
NRF 22.14.:  Cannabisblüten zur Teezubereitung
NRF 22.15.: Cannabisblüten in Einzeldosen zur Teezubereitung

3.   Angabe der Verordnungsmenge
Verordnungshöchstmenge sind 100 g innerhalb von 30 Tagen. 
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MUSTERKASSE

Musterfrau
Erika
Musterstraße 10
12345 Köln

100180008

987654321123456700

Cannabisblüten [Sorte „Cannamedical Hybrid light“] 

NRF 22.12. 

30 Gramm

5 x täglich, 200 mg verdampfen und inhalieren

LANR: 987654321
Dr. med. Max Mustermann
Facharzt für Allgemeinmedizin
Hauptstraße 21
12345 Köln
Tel.: 0100/123456

U751266944 1

05.09.18

17.06.62

1.

2.

3.

4.

Falls diese Menge in begründe-
ten Ausnahmefällen überschrit-
ten wird, muss das Rezept mit 
dem Buchstaben „A“ gekenn-
zeichnet werden.

4.   Angabe der Einzel- und 
Tagesdosis & Darreichungsform
Dem Rezept muss eine genaue 
Anweisung zur Einnahme des 
Arzneimittels zu entnehmen sein. 
Dabei muss sowohl die Tagesdo-
sis, als auch die Einzeldosis sowie 
die verordnete Art der Einnahme 
(z. B. „verdampfen und inhalieren“) 
angegeben werden. Enthält das 
Rezept nur den Hinweis „gemäß 
schriftlicher Gebrauchsanweisung“, 
muss diese vom Patienten vor-
gelegt werden. 

DAS CANNABISREZEPT

Medizinalcannabis wird auf einem Betäubungsmittelrezept 
verordnet. Achten Sie darauf, dass alle relevante Angaben 
eingetragen wurden.

Hinweis:
Prinzipiell können sowohl die Dosierung als auch die 
Wahl der Blütensorte (z. B. bei Lieferverzögerungen) 
jederzeit angepasst werden. Allerdings ist hierfür die 
Ausstellung eines neuen Rezepts durch den verord-
nenden Arzt zwingend erforderlich!
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Um eine Retaxierung zu vermeiden, empfiehlt es sich darüber 
hinaus die folgenden Angaben zu prüfen:
? 	 Liegt eine Genehmigung zur Kostenübernahme  

	 seitens der Krankenkasse vor?
? 	 Unterschrift des Arztes auf dem Rezept
? 	 Gültigkeit des Rezepts
? 	 Korrekte Preisangaben bei der Abrechnung
? 	 Verwendung der korrekten Sonder-PZN

Für die Abrechnung von Cannabisarzneimitteln werden 
verschiedene Sonderkennzeichen/Sonder-Pharmazentral-
nummern (Sonder-PZN) verwendet, die der Technischen 
Anlage 1 zur Vereinbarung über die Übermittlung von Daten 
im Rahmen der Arzneimittelabrechnung gemäß § 300 
SGB V entnommen werden können.

RETAXIERUNG 
VERMEIDEN

Sonder-PZN 064 606 94 

für die Abrechnung von unverarbeiteten Cannabisblüten. 
Beispiel: 	Ganze Cannabisblüten  
	 (Cannamedical Hybrid light) 

Sonder-PZN 064 606 65 

für die Abrechnung von Cannabisblüten in Zubereitung.
Beispiel: 	Aufbereitete Cannabisblüten  
	 (zerkleinert, gesiebt, portioniert etc.)

Sonder-PZN 064 607 48 

für die Abrechnung von Cannabinoid-haltigen Stoffen 
oder Fertigarzneimitteln in Zubereitungen. 
Beispiel: 	 THC-haltige Zubereitungen

Sonder-PZN 064 607 54 

für die Abrechnung von Cannabinoid- 
haltigen Stoffen in unverändertem Zustand.
Beispiel: 	 Vollspektrum-Extrakte

Sonder-PZN 099 990 11 

Cannabidiol-haltige Rezepturen fallen nicht unter § 31 
Abs. 6 SGB V. Daher kommt hier die Sonder-PZN 
für rezeptpflichtige Rezepturen (§ 5 AMPreisV) zur 
Anwendung.
Beispiel: 	Rezeptpflichtige Rezepturen,  
	 Cannamedical Pharma CBD Rezeptur-Kit

Sonder-PZN 064 606 71 

für die Abrechnung von Cannabis-haltigen Fertig-
arzneimittel ohne Pharmazentralnummer.
Beispiel: 	Arzneimittelimporte nach § 73 AMG
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Abrechenbare  
Bestandteile Berechnung für 50 g Ergebnis 

Preis Cannabisblüten (AEK) 50 g x 9,52 €/g 476,00 €

Fixzuschlag bis zu 15 g 15 g x 9,52 €/g 142,80 €

Fixzuschlag > 15 - 30 g 15 g x 3,70 €/g 55,50 €

Fixzuschlag > 30 g  20 g x 2,60 €/g 52,00 €

Zwischensumme 726,30 €

Umsatzsteuer 16 % 116, 21 €

Dokumentationsgebühr für
Betäubungsmittel 4,26 €

AVP 846,77 €

Abrechnungsbeispiel für 50 g unverarbeitete Cannabisblüten

Fixzuschlag bis zu 15 g: 	 9,52 €/g
Fixzuschlag > 15 – 30 g: 	 3,70 €/g
Fixzuschlag > 30 g: 	 2,60 €/g

Abrechenbare  
Bestandteile Berechnung für 50 g Ergebnis 

Preis Cannabisblüten (AEK) 50 g x 9,52 €/g 476,00 €

Fixzuschlag bis zu 15 g 15 g x 8,56 €/g 128,40 €

Fixzuschlag > 15 - 30 g 15 g x 3,70 €/g 55,50 €

Fixzuschlag > 30 g  20 g x 2,60 €/g 52,00 €

Rezepturzuschlag** 6,00 €

Festzuschlag 8,35 €

Zwischensumme 726,25 €

Umsatzsteuer 16 % 116, 20 €

Dokumentationsgebühr 
für Betäubungsmittel 4,26 €

AVP 846,71 €

Abrechnungsbeispiel für 50 g verarbeitete Cannabisblüten 
Fixzuschlag bis zu 15 g: 	 8,56 €/g
Fixzuschlag > 15 – 30 g: 	 3,70 €/g
Fixzuschlag > 30 g: 	 2,60 €/g

Für die Abgabe von medizinischem Cannabis in Form 
von getrockneten Blüten, Extrakten oder Dronabinol-Zu-
bereitungen wurde der Vertrag über die Preisbildung für 
Stoffe und Zubereitungen („Hilfstaxe“) zum 01.03.2020 um 
die Anlage 10 ergänzt. Diese neuen Regelungen betreffen 
allerdings nur die Verordnungen, die über die GKV abge-
rechnet werden.

Für Cannabisblüten aller Sorten sind nun 9,52 €/g abrech-
nungsfähig. Sollte der erstattungsfähige Preis von 9,52 € 
beim Einkauf überschritten werden, geht dies zu Lasten 
der Apotheke. Bei Produkten die weniger als 9,52 € (AEK) 
kosten, kann der Apotheker bei GKV-Rezepten trotz-
dem den vollen erstattungsfähigen Betrag von 9,52 € pro 
Gramm abrechnen. 

Die bisher gültigen prozentualen Aufschläge, die sich 
aus der Arzneimittelpreisverordnung für rezeptpflichtige 
Nicht-Fertigarzneimittel ergeben, werden nun durch nach 
Menge gestaffelte Fixzuschläge ersetzt. 

Für die Abrechnung von Verpackungen und Hilfsstoffen 
gelten Anlage 1 bzw. Anlage 2 der Hilfstaxe. Ist dort kein 
Preis festgelegt, gilt der günstigste Apothekeneinkaufs-
preis (AEK) als abrechnungsfähig. 

Bei Abgabe von Cannabisblüten in unverändertem Zu-
stand kann für die Verpackung der prozentuale Aufschlag 
nach § 4 Abs. 1 AMPreisV abgerechnet werden.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die verschiedenen 
Möglichkeiten der Abrechnung von Cannabis in Form von 
getrockneten Blüten veranschaulichen.*

DIE TAXIERUNG
gemäß Anlage 10 der Hilfstaxe

*Die Berechnung der Abrechnungspreise folgt den Vorgaben in Anlage 
10 Teil 1 der Hilfstaxe in Verbindung mit dem jeweils für den Stoff bzw. die 
Zubereitung aus dem Stoff einschlägigen weiteren Teil der Anlage 10 der 
Hilfstaxe. In den aufgeführten Beispielen ist die Abrechnung von Verpa-
ckungen bzw. Hilfsstoffen nicht berücksichtigt.
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Die Berechnung des Abgabepreises von Cannabisblüten an 
Privatversicherte oder Selbstzahler erfolgt nach der Arznei-
mittelpreisverordnung (AMPreisV). Dabei ist zu beachten, 
dass bei unverarbeiteten Cannabisblüten (nach § 4 AM-
PreisV) einen Festzuschlag von 100 % auf den Apotheken-
einkaufspreis und bei Zubereitungen (nach § 5 AMPreisV) 
ein Festzuschlag in Höhe von 90 % abgerechnet wird.

Abrechenbare  
Bestandteile Berechnung für 50 g Ergebnis 

Preis Cannabisblüten (AEK) 50 g x 9,52 €/g 476,00 €

Fixzuschlag 100 % 50 g x 9,52 €/g 476,00 €

Zwischensumme 952,00 €

Umsatzsteuer 16 % 152,32 €

Dokumentationsgebühr für
Betäubungsmittel 4,26 €

AVP 1.108,58 €

Abrechnungsbeispiel für 50 g unverarbeitete Cannabisblüten

Abrechenbare  
Bestandteile Berechnung für 50 g Ergebnis 

Preis Cannabisblüten (AEK) 50 g x 9,52 €/g 476,00 €

Fixzuschlag 90 % 50 g x 8,56 €/g 428,40 €

Rezepturzuschlag** 6,00 €

Festzuschlag 8,35 €

Zwischensumme 918,75 €

Umsatzsteuer 16 % 147,00 €

Dokumentationsgebühr für
Betäubungsmittel 4,26 €

AVP 1.070,01 €

Abrechnungsbeispiel für 50 g verarbeitete Cannabisblüten 

**Rezepturzuschläge 			 
1.	 Herstellung eines Arzneimittels durch Zubereitung aus einem Stoff 

bis 500 g = 3,50 €
2.	 Anfertigung von ungeteilten Pulvern etc. bis 200 g = 6,00 €
3.	 Anfertigung von abgeteilten Pulvern etc. bis 300 g = 8,00 €

Hinweis:
Die Cannamedical® Pharma GmbH übernimmt keine 
Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der  
Berechnungen.

Um Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, stellen 
wir Ihnen auf unserer Website eine kostenlose Ab-
rechnungshilfe nach Anlage 10 des Vertrags über die 
Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen zur Ver-
fügung. Die entsprechende Datei kann offline ge-
nutzt werden und steht in unserem Fachbereich zum 
Download bereit. Berechnet werden können Rezepte 
für verarbeitete sowie unverarbeitete Cannabisblüten. 

cannamedical.de/fachbereich

UNSERE DIGITALE
ABRECHNUNGSHILFE 

DIE ABRECHNUNG 
VON PRIVATREZEPTEN
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UNSERE PRODUKTE 
FÜR SIE

Das Cannamedical Blüten-Produktportfolio

CANNAMEDICAL 
INDICA forte 
ca. 24.0 % THC
 ≤ 1 % CBD
PZN 153 858 04

CANNAMEDICAL
INDICA 
ca. 20.0 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 153 857 73

CANNAMEDICAL
INDICA light 
ca. 16.5 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 153 857 67

CANNAMEDICAL
INDICA vita 
ca. 13.5 % THC
 ≤ 1 % CBD
PZN 161 446 69

95
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0 
€

90
,0

0 
€

85
,0

0 
€

80
,0
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€

CANNAMEDICAL 
HYBRID forte 
ca. 24.0 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 153 857 50

CANNAMEDICAL
HYBRID 
ca. 20.0 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 153 857 44

CANNAMEDICAL
HYBRID light 
ca. 16.5 % THC
≤ 1 % CBD
PZN 153 857 38

CANNAMEDICAL
HYBRID vita 
ca. 13.5 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 161 446 98              

CANNAMEDICAL 
SATIVA forte 
ca. 24.0 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 153 858 56

CANNAMEDICAL
SATIVA 
ca. 20.0 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 153 858 27

CANNAMEDICAL
SATIVA light 
ca. 16.5 % THC
 ≤ 1 % CBD
PZN 153 858 10

CANNAMEDICAL
SATIVA vita 
ca. 13.5 % THC 
≤ 1 % CBD
PZN 161 446 52

CANNAMEDICAL  
CBD forte
ca. 10.0 % THC  
ca. 10.0 % CBD
PZN 153 857 21

CANNAMEDICAL
CBD
ca. 8.0 % THC  
ca. 8.0 % CBD
PZN 153 857 15

CANNAMEDICAL
CBD light
ca. 6.0 % THC  
ca. 6.0 % CBD
PZN 	 153 857 09

CANNAMEDICAL
CBD vita
≤ 1 % THC 
ca. 10.0 % CBD
PZN 161 446 81 

10 g 10 g10 g 10 g
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UNSERE PRODUKTE 
FÜR SIE

Das Cannamedical CBD-Produktportfolio

CBD REZEPTUR-KIT 
NRF 22.10.
Zur Herstellung von 
6 x 50 mg/mL oder  
3 x 100 mg/mL Öliger 
Cannabidiol-Lösung 
(inkl. 3,5 g CBD-Isolat)
PZN  161 582 46

CANNABIDIOL 10,5 g

10,5 g Cannabidiol 
Wirkstoff als 
Rezeptursubstanz  
(3 x 3,5 g)
PZN  138 250 50

Ihre Bestellmöglichkeiten bei Cannamedical:

MSV 3 via MSV 3 Schnittstelle 

im Online-Shop
www.cannamedical.com/shop

via Fax
+49 (0) 221 999 96 - 999

via Telefon
+49 (0) 221 999 96 - 125

Unseren tagesaktuellen Lagerbestand können Sie 
auf cannamedical.com/bestand einsehen.

199,00 € 549,00 €
	… für eine individuelle Therapie der Patienten  

ausgelegt.
	… aus EU-GMP-zertifizierten und internationalen 

Produktionsstätten.
	… qualitätsstarke Medizinalcannabisblüten.
	… NICHT Gamma bestrahlt! 
	… verfügbar in unterschiedlichen Cannabis-Varianten 

(Indica, Sativa, Hybrid & CBD-reichen Blüten).
	… transparent gekennzeichnet mit Genetik, Sorte, 

Terpenen.
	… in unterschiedlichen Wirkstärken verfügbar.
	… umweltschonend verpackt. 
	… versandkostenfrei (bei einer Bestellung ab 5 kg).
	… innerhalb von 24 Std. nach Bestellung bei Ihnen. 
	… preislich unter der GKV-Erstattungsgrenze.

IHR VORTEIL BEI 
CANNAMEDICAL-PRODUKTEN

Cannamedical-Produkte sind…
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Vorteil Einkaufspreis

9,52 €
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Als einer der führenden Medizinalcannabis-Großhändler 
in Europa zeichnet sich die Cannamedical® Pharma GmbH 
durch umfangreiche Erfahrung aus. Unser Fokus liegt auf 
einer vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit 
mit Experten, die maßgeblich an der Therapie und alltäg-
lichen Betreuung von Medizinalcannabis-Patienten betei-
ligt sind. Daher bietet Cannamedical medizinischem und 
pharmazeutischen Fachpersonal einen umfassenden und 
intensiven Service. Unsere Expertise ist die vollumfängliche 
Beratung und langfristige Betreuung von Apotheken, PTA, 
Ärzten, MFA und Behörden. 

Durch unsere Cannamedical-Fachreferenten. Wir beraten 
Sie bundesweit. Vereinbaren Sie gerne einen Termin:

T 	 +49 (0) 221 999 96 - 160
@ 	 apotheke@cannamedical.de

Der Cannamedical Online-Fachbereich ist das Informations-
portal für medizinisches und pharmazeutisches Fachpersonal 
zum Thema Medizinalcannabis. 

Erhalten Sie:
•	 umfangreiche Fachinformationen zu Medizinalcannabis
•	 empfehlenswerte Literatur
•	 aktuelle wissenschaftliche Studien
•	 ausführliche Produktinformationen & Terpenprofile
•	 NRF Arbeitsvorlagen 
•	 Abrechnungskalkulator – auch zum Download
sowie weitere hilfreiche Materialien

In unserem Shop finden Sie tagesaktuell unsere lieferfähigen 
Produkte sowie zusätzliche Produktinformationen. Bestellen 
Sie bequem und schnell Ihre gewünschten Cannamedical-
Produkte online. Bei Fragen können Sie uns gerne auch im 
Online-Chat ansprechen.

Unsere zahlreichen Informations- & Aufklärungsmaterialien 
für Apotheken wie beispielsweise:
•	 Informationsbroschüre „Die Zukunft des Medizinalcannabis“
•	 Produktkatalog der Cannamedical Pharma
•	 Dosierhilfe für Cannabisblüten
•	 Informationen zum Patientenausweis
•	 Handling im pharmazeutischen Alltag
•	 Herstellungsanleitung  zur Anfertigung des Rezeptur-

arzneimittels Ölige Cannabidiol-Lösung 
u.v.m. übersenden wir Ihnen bei Interesse gerne per Post. 

Sie können sich jederzeit telefonisch von unserem Experten- 
team umfassend beraten lassen. Sie haben Fragen zu un-
seren Produkten, zur Bestellung oder zur Lieferung? 

Kontaktieren Sie uns gerne unter

T 	 +49 (0) 221 999 96 - 125
@ 	 apotheke@cannamedical.de

Persönliche Fachberatung vor Ort

Online-Fachbereich & Online-Shop

Informationsmaterialien

Apotheken-Hotline

HINWEISEZUR VERORDNUNG 
von Medizinalcannabis

N u r  f ü r  m e d i z i n i s c h e s  F a c h p e r s o n a l

N u r  f ü r  m e d i z i n i s c h e s  F a c h p e r s o n a l

P R O D U K T K ATA L O G

UNSER SERVICE
FÜR SIE

DIE ZUKUNFT

DES MEDIZINAL-

CANNABIS
Informationsbroschüre

Nur für  medizinisches Fachpersonal

Alle Materialien erhalten Sie ebenfalls als Download im  
Online-Fachbereich unter cannamedical.com/fachbereich.
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Die CannAcademy by Cannamedical® Pharma
	… ist ein kostenloser Schulungs-Service der Cannamedical 
für Experten, die maßgeblich an der Therapie und alltäg-
lichen Betreuung von Medizinalcannabis-Patienten be-
teiligt sind. 

	… bietet den Teilnehmern medizinisch-wissenschaftlich 
fundierte Inhalte und Know-How zu relevanten Themen 
und wichtigen Fragen rund um das Thema Medizinal-
cannabis.

	… schult bedürfnisorientiert und praxisrelevant durch 
professionelle Referenten und qualitativ hochwertige 
Schulungsmaterialien.

Erleben Sie mit Kolleginnen und Kollegen einen interessanten 
Informations- und Erfahrungsaustausch zum Thema Her-
ausforderungen und Möglichkeiten mit Medizinalcannabis. 
Erlangen Sie in den Fortbildungen der CannAcademy alle 
wichtigen Hinweise zur Wirkweise, möglichen Indikationen 
und der Verordnung von Medizinalcannabis und erhalten 
Sie Antworten auf Ihre Fragen.

Weitere Infos zur CannAcademy sowie das Online-Anmelde- 
formular finden Sie auf cannamedical.com/cannacademy. 
Bei Fragen zu unseren Fortbildungen schreiben Sie uns 
gerne eine E-Mail an fortbildung@cannamedical.de. 
Telefonisch erreichen Sie unser CannAcademy-Team unter  
+49 (0) 221 999 96 – 160.

KENNEN SIE DIE 
CANNACADEMY?

Weiterqualifizierung im Fokus

CannAcademy 
Seminare

CannAcademy 
Webinare

CannAcademy 
Tutorials

CannAcademy 
Fortbildungsmaterialien

CannAcademy 
Roundtables
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Cannamedical Pharma GmbH
	 Im Mediapark 8

	 D-50670 Köln 

T	 +49 (0) 221 999 96 - 0
F	 +49 (0) 221 999 96 - 999

@	 info@cannamedical.de
	 cannamedical.com

Für Ärzte: 
T	 +49 (0) 221 999 96 – 160
@	aerzte@cannamedical.de

Für Apotheken: 
T	 +49 (0) 221 999 96 – 125
@	apotheke@cannamedical.de


